
 

  

 Rastede, den 17.04.2019 
 
 

Bekanntmachung nach § 129 (2) NKomVG zum Jahresabschluss 2016 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rastede hat auf seiner Sitzung am 01.04.2019 zum 
Jahresabschluss 2016 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
 
I. Für die Jahresrechnung 2016 werden folgende Ergebnisse festgestellt: 

 ordentliches Ergebnis Überschuss i. H. v. 3.651.576,61 Euro 

 außerordentliches Ergebnis Fehlbetrag i. H. v. 106.946,59 Euro 

 
II. Überschussverwendung: 

 
1. Ordentlicher Bereich 

 
Der festgestellte Überschuss aus dem ordentlichen Bereich wird der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Im Rah-
men der Fortschreibung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 
werden der Überschussrücklage die Ergebnisse der kostenrechnenden Ein-
richtungen hinzugerechnet (Defizit) oder abgezogen (Überschuss). 
 
a) Der im Jahresergebnis ausgewiesene Überschuss der kostenrechenden 

Einrichtung „zentrale Schmutzwasserbeseitigung“ (Ergebnis 2016) i. H. 
v. 189.074,76 Euro wird dem Sonderposten für den Gebührenausgleich 
zugeführt. 
 

b) Zum Ausgleich des im Jahresergebnis ausgewiesenen Defizits der kos-
tenrechnenden Einrichtung „dezentrale Schmutzwasser-beseitigung“ 
(Ergebnis 2016) wird der Überschussrücklage aus dem Sonderposten 
für den Gebührenausgleich ein kompensierender Betrag i. H. v. 
12.655,50 Euro zugeführt. 
 

c) Zum Ausgleich des im Jahresergebnis ausgewiesenen Defizits der kos-
tenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ (Ergebnis 2016) wird der 
Überschussrücklage aus dem Sonderposten für den Gebührenaus-
gleich ein kompensierender Betrag i. H. v. 14.299,18 Euro zugeführt. 
 

d) Der im Jahresergebnis ausgewiesene Überschuss der kostenrechenden 
Einrichtung „Wochenmarkt“ (Ergebnis 2016) i. H. v. 4.374,93 Euro wird 
dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

e) Zum Ausgleich des im Jahresergebnis ausgewiesenen Defizits der kos-
tenrechnenden Einrichtung „Niederschlagsbeseitigung“ (Ergebnis 2016)  
 
wird der Überschussrücklage aus dem Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich ein kompensierender Betrag i. H. v. 53.124,71 Euro zugeführt. 
 

Im Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergeb-
nisses ein Betrag i. H. v. 3.538.206,31 Euro zugeführt. 
 

2. Außerordentlicher Bereich 
 
Zur Deckung des Fehlbetrages wird aus der Überschussrücklage des au-
ßerordentlichen Ergebnisses ein Betrag i. H. v. 106.949,49 Euro entnom-
men. 

 
III. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wird unter Berücksichtigung der 

vorstehenden Punkte beschlossen. 
 

IV. Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2016 die Entlastung erteilt. 
 
 
 
Gemäß § 129 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) wird der Beschluss über den Jahresabschluss 2016 hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landkreises Ammerland nebst Stellungnahme der Gemeinde Rastede kann bei der 
Gemeinde Rastede, Sophienstraße 27, in Raum 113 in der Zeit vom 18. April 2019 bis 
einschließlich 30. April 2019 während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 
 
 
gez. von Essen 
Bürgermeister 


